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«Antragsteller»  
«Name»  
«Straße»  
  
«Ort_PLZ» 
  
 
 
 
 
 
 
 10.02.2012 
 

Antrag auf Vorauszahlung von Zuschüssen für den Ausbildungsverkehr nach 
Ziffer 8.4 der Satzung der Stadt Rheine zur Verwendung der 
Ausbildungsverkehrspauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW vom 28.02.2012 
für das Förderjahr 20xx.  

 
 

Antrag auf Schlussabrechnung nach Ziffer 8.4 / Erstantrag auf Zuschüsse 
nach Ziffer 8.3 der Satzung der Stadt Rheine zur Verwendung der 
Ausbildungsverkehrspauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW vom 28.02.2012 
für das Förderjahr 20xx.  

 
 
Unternehmen:  __________________________ 
 
 
 

Bei Antrag auf Vorauszahlung: 
 

Prognostizierte Erträge des Unternehmens aus dem Ausbildungsverkehr in 
Nordrhein-Westfalen im Sinne von Ziffer 7.1 der Satzung der Stadt Rheine zur 
Verwendung der Ausbildungsverkehrspauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW vom 
28.02.2012  im Förderjahr 20xx: 
 
 

x.xxx.xxx,xx €. 
 
Nur für Unternehmen, die Verkehrsleistungen auf dem Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger in Nordrhein-Westfalen erbringen: 
 
Auf Basis der Vorjahresdaten prognostizierte Wagenkilometer im Linienverkehr 
nach §§ 42,43 PBefG (ohne bedarfsgesteuerte Verkehre): 
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Diesem Antrag ist die Prognose der voraussichtlichen Erträge im Ausbildungs-
verkehr und ggf. der prognostizierten Wagenkilometer im Sinne von Ziffer 8.5 
der Satzung der Stadt Rheine zur Verwendung der Ausbildungsverkehrpauschale 
gemäß § 11a ÖPNVG NRW vom 28.02.2012 als Anlage beigefügt. 
 
 

Bei Antrag auf Schlussabrechnung / Erstantrag auf Zuschüsse im 
Förderjahr: 

 
 
Erträge des Unternehmens aus dem Ausbildungsverkehr in Nordrhein-Westfalen 
im Sinne von Ziffer 7.1 der Satzung der Stadt Rheine zur Verwendung der 
Ausbildungsverkehrspauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW vom 28.02.2012  im 
Förderjahr 20xx: 
 

x.xxx.xxx,xx €. 
 
Nur für Unternehmen, die Verkehrsleistungen auf dem Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger in Nordrhein-Westfalen erbringen: 
 
Wagenkilometer je Aufgabenträger im Förderjahr im Linienverkehr nach §§ 42,43 
PBefG (ohne bedarfsgesteuerte Verkehre): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Nachweis ist diesem Antrag eine von einem Wirtschaftsprüfer testierte 
Aufstellung im Sinne von Ziffer 7.4 der Satzung der Stadt Rheine zur 
Verwendung der Ausbildungsverkehrspauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW vom 
28.02.2012 beigefügt. 
 
 

Ich erkläre mich mit der Weitergabe an und Verarbeitung der Daten durch 
Dritte, deren Hilfe sich die Stadt Rheine zum Zwecke der 
Zuschussberechnung bedient, einverstanden. Die Stadt Rheine wird auch im 

Aufgabenträger  Wagenkilometer 
  
  
  
  
  
  
  

Aufgabenträger  Wagenkilometer 
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Falle der Einschaltung Dritter zur Berechnung der Zuschusshöhe für eine 
vertrauliche Behandlung der Daten Sorge tragen. Von der Erlaubnis zur 
Weitergabe an Dritte ausgenommen sind alle Daten, die nicht zur 
Berechnung der Höhe des Zuschusses erforderlich sind; dazu gehören 
insbesondere die Daten im Zusammenhang mit den Nachweis des 
Nichtvorliegens einer Überkompensation nach Ziffer 11 der Satzung der 
Stadt Rheine zur Verwendung der Ausbildungsverkehrspauschale gemäß § 
11a ÖPNVG NRW vom 28.02.2012. 
 
Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung der gewährten Zuschüsse im 
jährlichen Gesamtbericht der Stadt Rheine im EU-Amtsblatt nach Art. 7 Abs. 
1 VO (EG) 1370/2007 einverstanden.  

 
 
Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. 
 
 
 
_____________                             _________________________________ 
Ort, Datum                                     Unterschrift 
 
 
 
 
  


